










6 ARBEITSSTANDARDS

POSITIVE EFFEKTE VON ARBEITSNORMEN
Umfangreiche Studien1  der Weltbank zeigen, dass Handel und Globalisierung interna-
tionaler Arbeitsnormen bedürfen und nicht Angelegenheit einzelner Staaten bleiben 
dürfen. Im Ergebnis führen das Recht auf Gewerkschaftsgründung und die Kollek-
tivvertragsfreiheit zu folgenden Effekten:

 » Höhere Einkommensgerechtigkeit, bessere Wirtschaftsleistung
 » Niedrigere Arbeitslosigkeit 
 » Höhere Produktivität
 » Höhere Durchschnittslöhne für ArbeitnehmerInnen in industrialisierten wie auch 

in Entwicklungsländern 
 » Reduziert Einkommensunterschiede zwischen gelernten und ungelernten  

Arbeitskräften sowie zwischen Männern und Frauen

1„Unions and Collective Bargaining: Economic E�ects in a Global Environment”, World Bank, Washington, 2003

„TTIP & CETA stoppen! Für einen gerechten Welthandel“ – Großdemonstration am 10. Oktober 2015 in Berlin



ARBEITSSTANDARDS 7

CETA IST TTIP DURCH DIE HINTERTÜR – UNSERE FORDERUNGEN
Verstärkte Handelsbeziehungen sind zu befürworten, aber nicht auf Kosten der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer. Es wurden wichtige Anliegen nicht berücksichtigt. So 
darf CETA nicht ratifiziert werden. Wir wollen fairen Handel!

KEINE SONDERKLAGERECHTE FÜR KONZERNE  
Wir lehnen die Schaffung von Sonderklagerechten für InvestorInnen (ISDS/ICS) weiterhin 
ab. Die Korrekturen, die erst aufgrund des öffentlichen Drucks in das CETA-Abkommen 
aufgenommen wurden, reichen nicht aus, da nach wie vor die Sonderklagerechte für  
InvestorInnen Vorrang vor öffentlichen Interessen haben.

LEISTUNGEN DER DASEINSVORSORGE SIND EIN ALLGEMEINGUT  
UND HABEN NICHTS IN EINEM HANDELSABKOMMEN ZU SUCHEN
Wir verlangen eine unmissverständliche Herausnahme der Daseinsvorsorge wie Wasser, 
Energie, Verkehr, Sozialversicherung, Gesundheitswesen, kommunale Dienstleistungen, 
Bildung, soziale Dienstleistungen und Kultur aus allen Abkommensbestimmungen von 
CETA. Für alle anderen Dienstleistungen muss der Positivlistenansatz verfolgt werden.

EINKLAGBARE ILO-KERNARBEITSNORMEN 
Kernarbeitsnormen und darüber hinausgehende Arbeitsstandards der ILO sind in Handels-
abkommen verbindlich zu verankern. Verstöße sind mit Sanktionen zu belegen.

HOHE SOZIAL-, GESUNDHEITS- UND UMWELTSTANDARDS 
Es ist zu befürchten, dass durch eine gegenseitige Anerkennung oder Harmonisierung 
wichtige Verbote oder Regelungen zum Schutz der Gesundheit, der ArbeitnehmerInnen 
oder der Lebensmittelsicherheit gelockert oder gar aufgehoben werden. Ausnahmen für 
sensible Bereiche sind nicht ersichtlich. Das für das europäische Modell maßgebliche Vor-
sorgeprinzip muss explizit verankert werden.



„CETA 
ist TTIP durch 

die Hintertür!“

WWW.OEGB.AT/FREIHANDEL

WWW.WIEN.ARBEITERKAMMER.AT/TTIP

WWW.DGB.DE


